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§ 22c TSchG Wissenschaftliche
Kommission zur Umsetzung des

Qualzuchtverbots
 TSchG - Tierschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Der Bundesminister bzw. die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

richtet eine wissenschaftliche Kommission ein. Diese hat den Bundesminister bzw. die Bundesministerin in

Fragen der Vermeidung von Qualzucht bei Tieren, die keine landwirtschaftlichen Nutztiere sind, zu beraten und

innerhalb angemessener Frist die Aufgaben gemäß Abs. 4 zu erledigen.

2. (2)Der Kommission gemäß Abs. 1 haben jedenfalls

1. 1.ein Veterinärmediziner bzw. eine Veterinärmedizinerin als Vorsitzender bzw. Vorsitzende,

2. 2.mindestens eine Expertin bzw. ein Experte auf dem Gebiet der Tierzucht und Genetik,

3. 3.mindestens eine Expertin bzw. ein Experte auf dem Gebiet der Ethik,

4. 4.mindestens eine Expertin bzw. ein Experte aus den notwendigen klinischen Fachgebieten, insbesondere

Orthopädie, Augenheilkunde, Kardiologie, Dermatologie und bildgebende Diagnostik,

anzugehören. Diese werden vom Bundesminister bzw. von der Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege

und Konsumentenschutz bestellt. Die Mitglieder gemäß Z 2 bis 4 werden vom Bundesminister bzw. von der

Bundesministerin für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz auf Grund eines Vorschlages der

Veterinärmedizinischen Universität Wien und des Vereins Österreichischer Universitätenkonferenz für die Dauer

von fünf Jahren bestellt. Eine Weiterbestellung ist zulässig. Den Mitgliedern gebührt für die Erfüllung ihrer

Aufgaben eine Entschädigung (Abs. 6).

3. (3)Über Vorschlag der Kommission kann der Bundesminister bzw. die Bundesministerin für Soziales, Gesundheit,

Pflege und Konsumentenschutz auch andere Sachverständige oder Auskunftspersonen auf Grund ihrer

fachlichen Qualifikation zur Mitwirkung an den Arbeiten der Kommission heranziehen. Eine solche Heranziehung

kann für den Einzelfall oder für die Dauer von fünf Jahren erfolgen. Eine Weiterbestellung ist zulässig.

4. (4)Die Aufgaben der Kommission sind:

1. 1.Erstellung eines mehrjährigen Arbeitsprogrammes, wobei die Beschreibung von Qualzuchtmerkmalen

sowie ihre Relevanz für Zucht, Ausstellung, Abbildung und Inverkehrbringung sowie Definitionen zur

Diagnose von Qualzuchtmerkmalen insbesondere der Brachycephalie bei Hunden besonders berücksichtigt

werden müssen. Weiters sind wissenschaftliche Grundlagen zu Qualzuchthemen bei Hunden und Katzen zu

erarbeiten und bei Bedarf auf weitere Heimtiere auszudehnen.

2. 2.Erarbeitung von Grundlagen für allfällige weiterführende rechtliche Regelungen im Zusammenhang mit

der Vermeidung von Qualzucht einschließlich der dafür notwendigen Definitionen.

3. 3.Erstellung von formalen und inhaltlichen Anforderungen an Zuchtprogramme zur Umsetzung des

Qualzuchtverbots sowie zur Vermeidung von Qualzuchtsymptomen, sowie die Entwicklung von

Maßnahmenprogrammen, die die gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Nachkommen innerhalb
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angemessener Frist beseitigen.

4. 4.Prüfung, Evaluierung sowie Begutachtung der vorgelegten Zucht- bzw. Maßnahmenprogramme von

Zuchtverbänden und –vereinen gegen Einhebung eines Kostenbeitrags und Festlegung von geeigneten

Programmen.

5. 5.Evaluierung, Erarbeitung und Festlegung der benötigten Untersuchungen und Gutachten, welche für die

Begutachtung der einzelnen Tiere für die Zucht benötigt werden.

6. 6.Laufende Evaluierung der gemäß Z 1 und 3 erstellten Richtlinien.

7. 7.bei Bedarf die Erstellung von Richtlinien über die Ausbildung von befunderstellenden Tierärzten bzw.

Tierärztinnen hinsichtlich der jeweiligen Qualzuchtsymptome und -merkmale.

8. 8.Unterstützung der Vollzugsorgane bei Fragestellungen zum Thema Qualzucht bei Heimtieren.

9. 9.Abgabe von Gutachten zur Schlichtung von Streitfragen zum Thema Qualzucht bei Heimtieren gegen

Entgelt.

10. 10.Erstellung eines Gutachtens gegen Entgelt auf Antrag einer Züchterin bzw. eines Züchters (freiwillig oder

auf Grund einer Bescheidauflage einer Behörde gemäß § 31b Abs. 1 und 2) über

–Tiere, die dem § 22b Abs. 1 unterliegen und zur Zucht verwendet werden sollen, auf

Qualzuchtsymptome und –merkmale sowie

–bestehende oder geplante Zucht- bzw. Maßnahmenprogramme.

5. (5)Die Kommission bedient sich der Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz als Geschäftsstelle. Die

Geschäftsstelle hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. 1.Koordinierung der Verwaltung,

2. 2.Festlegung der administrativen Agenden,

3. 3.Entgegennahme von Anträgen,

4. 4.Veröffentlichung der Richtlinien, Definitionen, Empfehlungen und falls vorhanden, Beschlüsse sowie

anonymisierte Gutachten bzw. Begutachtungen der Kommission,

5. 5.nach Maßgabe der Möglichkeiten die Erarbeitung von Richtlinien und Qualitätskriterien für eine freiwillige

Zertifizierung von Haltungen zur Zucht oder von einzelnen Zuchttieren,

6. 6.Information der Behörden über Evaluierung und Begutachtung von Maßnahmenprogrammen oder

Ergebnis der Begutachtung von Tieren.

6. (6)Die Kommission hat ihre Tätigkeit durch eine Geschäftsordnung zu regeln. In dieser Geschäftsordnung sind

allfällige Entschädigungen für die Tätigkeit als Mitglied der Kommission gemäß Abs. 2 festzuhalten.

7. (7)Zur Beratung der Kommission bei der Erfüllung ihrer Aufgaben können von dieser tierartenbezogene Beiräte

eingerichtet werden. Diesen Beiräten können jedenfalls Vertreterinnen bzw. Vertreter der Österreichischen

Tierärztekammer, der Wirtschaftskammer Österreich, der Vereinigung Österreichischer Kleintiermediziner, des

Österreichischen Dachverbands sachkundiger Tierhalter, der österreichischen Zuchtverbände sowie des

Tierschutzrats angehören. Die Mitwirkung in diesen Beiräten erfolgt ehrenamtlich.
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